Stadtumbau und Sanierungsrecht.
Flur welche Stadtumbauaufgaben sind
welche Instrumente des Besonderen

!'_ Stadtebaurechts geeignet? -

Werden das allgemeine und das
besondere Stadtebaurecht den
Aufgaben des Stadtumbaus gerecht?

Gerd Schmidt-Eichstaedt



Die Instrumente des Besonderen
i Stadtebaurechts im Vergleich

FUr den Stadtumbau stehen zur
Verfugung:

Die Sanierungsmaflnahme nach 88 136 ff.
Die EntwicklungsmaRnahme nach 88 165 ff.

Das Stadtumbaugebiet und das Gebiet der
Sozialen Stadt nach den 88 171 a—e

NEU: Die Regelung privater Initiativen nach
8§ 171 f i.V.m. Landesrecht

Die stadtebaulichen Gebote nach §§ 175 ff.




Schwerpunkte der praktischen
i Anwendung

= Festlegung von Sanierungsgebieten im
vereinfachten und im Normalverfahren)

= Festlegung von Stadtumbaugebieten
= Abschluld von Fordervertragen

zum Tell miteinander kombiniert



Gemeinsamkeiten im Verfahren von
anierung und Stadtumbau

1.Vorbereitende Untersuchungen

2. Betelligung und Mitwirkung der Trager
offentlicher Belange

3. Schriftliche Festlegung der Ziele und Zwecke
und der beabsichtigten MalRnahmen (durch
stadtebauliche Entwicklungsplanung)

4.Formlicher Beschluld der Mal3nahme

5. Einsetzbarkeit von Stadtebauforderungsmitteln



i Unterscheidungsmerkmale

Sanierungsrecht

Gebietsfestlegung erfolgt
durch Satzung mit
Regelfolge:

Genehmigungspflicht aller
MalRnahmen im Gebiet —
Auskunftspflicht der
Betroffenen

Erhebung von
Ausgleichsbetragen
moglich

Amtliche Beendigung von
Miet- und Pacht-
verhaltnissen maoglich

Stadtumbaugebiet

= Gebietsfestlegung durch
einfachen Beschlul? der
Gemeindevertretung

=  Genehmigungspflichten und
Auskunftspflicht nur bei
zusatzlicher Satzung

= Keine Ausgleichsbetrage

= Beendigung von Miet- und
Pachtvertragen nur nach
Anordnung eines Gebots



i Wann empfiehlt sich was?

= Bel widerspenstigen Eigentimern empfiehlt
sich das Sanierungsrecht — im Einzelfall sogar
die Entwicklungsmalinahme.

= Bel weitgehendem Einvernehmen genugt das
Recht des Stadtumbaus.

= Ein amtlicher Lastenausgleich unter den
Eigentimern ist nur tUber Ausgleichsbetrage
moglich.

= Ohne oOffentliche FOrderung geht fast gar
nichts!



i Das Problem des Eigenanteils

= Die Inanspruchnahme von Fordermitteln setzt
voraus, dald die Kommunen den Eigenanteil
aufbringen konnen.

= Den Kommunen sollte gestattet werden, ihren
Eigenanteil vorab aus Ausgleichsbetragen zu
finanzieren. Uber die Moglichkeit von
Ablosungsvertragen konnten dann nicht
rickzahlbare Vorauszahlungen von
Eigentimern eingeholt werden.



Wie kOnnen Eigentumer in
Stadtumbaugebieten zu Investitionen
bewegt werden?

s Wenn Fordermittel bereit stehen: Durch
Fordermittelvertrage.

= Wenn keine Fordermittel bereitstehen:
Theoretisch durch ein Instandsetzungs- und
Modernisierungsgebot nach § 177 BauGB. Die
nicht rentierlichen Kosten mussen jedoch von der
Kommune tbernommen werden. Daher keine
praktische Anwendung.

= Anderung der Rechtslage wegen der
Eigentumsgarantie nicht moglich.



Wie konnen Eigentimer zum
i Verkauf bewegt werden?

A)

B)

C)

D)

Mit viel Geld.

Mit viel Zeit und Mut: Durch Enteignung nach 8 85
Abs. 1 Nr. 7 BauGB, um ein Gebaude im
Geltungsbereich einer
Stadtumbausicherungssatzung gegen den Willen
des Eigentimers zu erhalten oder zu beseitigen.

Vielleicht durch ein Abbruchduldungsgebot mit der
Folge des Ubernahmeanspruchs nach 8§ 179 Ans. 3
Satz 2 BauGB.

Gegen Wohnungseigentimer ist kein Kraut
gewachsen.



Wie kann der Verkauf von Immobilien an nicht

werden?

| kooperationsbereite Eigentimer verhindert

Gar nicht in Stadtumbaugebieten — auch nicht Gber eine
Stadtumbausicherungssatzung.

Grundsatzlich ,Ja“ in formlich festgelegten
Sanierungsgebieten Uber die Versagung der
sanierungsrechtlichen Genehmigung nach 88 144, 145 — aber
nur mit Nachwels der ,wesentlichen Erschwerung* der
MalRnahme.

Zuruckstellung von Verau3erungen vor der formlichen
Festlegung ist nicht maoglich.

Daher: Vorkaufssatzung nach 8 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB im
Vorfeld sehr ratsam. Diese bleibt jedoch wirkungslos
gegenuber der VeraulRerung von Wohnungseigentum.



i FAZIT

= Der Gesetzgeber hat (im wesentlichen) alles
getan, was er zur Instrumentierung des
Stadtumbaus tun konnte. Dennoch stehen
einige Instrumente nur auf dem Papier.
Denn:

s Geldmangel ist durch kein Instrument
Uberwindbar.

= Gegenuber Wohnungseigentimern hilft am
Ende nur die normative Kraft des faktischen
Niedergangs der Immobilie.



	Stadtumbau und Sanierungsrecht. �Für welche Stadtumbauaufgaben sind welche Instrumente des Besonderen Städtebaurechts geeignet
	Die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts im Vergleich
	Schwerpunkte der praktischen Anwendung
	Gemeinsamkeiten im Verfahren von � Sanierung  und Stadtumbau
	Unterscheidungsmerkmale
	Wann empfiehlt sich was?
	Das Problem des Eigenanteils
	Wie können Eigentümer in Stadtumbaugebieten zu Investitionen bewegt werden?
	Wie können Eigentümer zum Verkauf bewegt werden?
	Wie kann der Verkauf von Immobilien an nicht kooperationsbereite Eigentümer verhindert werden?
	FAZIT

